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A n t r a g
(Alternativantrag)

der Fraktion der CDU

zu dem Antrag der Fraktion der AfD
- Drucksache 7/718 - Neufassung -
Grundrechte der Bürger nicht länger einschränken, 
keinen Impfzwang durch verpflichtende lmmunitäts-/
lmpfnachweise einführen

Bürger schützen, Grundrechte und parlamentarische 
Kontrolle stärken

I. Der Landtag stellt fest:

1. Für die gesetzgeberische Bewältigung einer akuten Epidemie mit 
den Ausmaßen der aktuellen Corona-Pandemie gab es bisher in 
der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland kein Beispiel.

2. Die Feststellung einer epidemischen Lage von nationaler Trag-
weite (§ 5 Abs. 1 Infektionsschutzgesetz - IfSG) ist mit zahlrei-
chen Grundrechtseingriffen verbunden, die für diese Notsituation 
durch Verfassung und Recht gedeckt und inhaltlich hinreichend 
bestimmt sind.

3. Die Ausübung der sich aus dem Infektionsschutzgesetz ergeben-
den Verordnungsrechte hat möglichst grundrechtsschonend und 
begründet zu erfolgen.

4. Demokratische Diskussionen über den richtigen Weg durch und 
aus der Coronakrise sind notwendig und richtig.

5. Die Verbreitung von offensichtlichen "Fake News" und die vor-
sätzliche Missachtung der zur Eindämmung der Pandemie erlas-
senen Gesetze und Verordnungen beeinträchtigen die gemein-
same Anstrengung zum Schutz von Leben und Gesundheit und 
untergraben das Vertrauen in die Institutionen unseres freiheitlich 
demokratischen Rechtsstaats.

II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf,
1. dem Bundesrat eine Gesetzesinitiative vorzulegen, die rechtlich 

klar regelt, unter welchen Voraussetzungen eine epidemische 
Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Abs. 1 lfSG festgestellt 
beziehungsweise wieder aufzuheben ist;
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2. dem Landtag einen Gesetzentwurf vorzulegen, der die Ausübung 
des Verordnungsrechts gemäß Artikel 80 Abs. 4 Grundgesetz auf 
eine landesgesetzliche Grundlage stellt.

Begründung:

Die aktuelle Corona-Pandemie und der damit gegebene, von der Wissen-
schaft auf breitester Basis anempfohlene unmittelbare Handlungszwang 
haben die Gesetzgeber, Regierungen, Verwaltungen und Kommunen 
vor eine in der deutschen Nachkriegsgeschichte beispiellose Heraus-
forderung gestellt. Die Regierungen des Bundes und der Länder sind 
zum Zwecke des Infektionsschutzes zu weitgehenden Grundrechtsein-
griffen ermächtigt. Gerichte haben dieses Vorgehen unterdessen mehr-
fach gebilligt, einzelne Bestimmungen jedoch auch wieder aufgehoben.

Entgegen anderslautender Behauptungen haben Demokratie, Rechts-
staat und Gewaltenteilung sich auch unter diesen Ausnahmebedingun-
gen als funktionsfähig erwiesen. In unverantwortlicher Weise nutzen 
Populisten und Verschwörungstheoretiker verschiedenster weltanschau-
licher Ausrichtung die mit der Eindämmung der Corona-Pandemie ver-
bundenen Einschränkungen, um die gemeinschaftliche Anstrengung 
zum Schutz von Leben und Gesundheit zu entwerten und das Vertrau-
en in die Institutionen unseres freiheitlichen demokratischen Rechts-
staats zu untergraben.

Zur demokratischen Rechts- und Verfassungskultur unseres Landes ge-
hört, dass die in einer Notlage unter großem zeitlichen Druck gefass-
ten Gesetze und Beschlüsse überprüft werden. Das Infektionsschutzge-
setz regelt nicht klar, unter welchen Voraussetzungen eine epidemische 
Lage von nationaler Tragweite gemäß § 5 Abs. 1 lfSG festgestellt wer-
den beziehungsweise wieder aufgehoben werden muss. Dieser Man-
gel muss behoben werden.

Für die Zukunft ist überdies eine klare gesetzliche Bestimmung der ent-
sprechenden Kriterien erforderlich. Da die Länder weitgehend für die Be-
wältigung einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zuständig 
sind, sollten sie auch in deren Feststellung und Beendigung verbindlich 
einbezogen werden. Beides sollte an die Zustimmung des Bundesrats 
geknüpft werden.

Die Landesregierung hat die ihr bundesrechtlich übertragenen Verord-
nungsermächtigungen ohne Beteiligung des Landtags genutzt. Das ist 
rechtlich nicht zu beanstanden, hat das Parlament jedoch sehr weitge-
hend in eine Zuschauerrolle gedrängt. Artikel 80 Abs. 4 Grundgesetz 
weist einen Weg, wie die Landesparlamente auch in solchen Lagen be-
teiligt werden können. Der Absatz lautet: "Soweit durch Bundesgesetz 
oder aufgrund von Bundesgesetzen Landesregierungen ermächtigt wer-
den, Rechtsverordnungen zu erlassen, sind die Länder zu einer Rege-
lung durch Gesetz befugt." Für zukünftige Fälle sollte der Landtag die-
sen Weg beschreiten.

Für die Fraktion:

Prof. Dr. Voigt
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